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§ 23 StPO Nichtigkeitsbeschwerde
zur Wahrung des Gesetzes

StPO - StrafprozefBordnung 1975

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Die Generalprokuratur kann von Amts wegen oder im Auftrag des Bundesministers fir Justiz gegen Urteile der
Strafgerichte, die auf einer Verletzung oder unrichtigen Anwendung des Gesetzes beruhen, sowie gegen jeden
gesetzwidrigen Beschluss oder Vorgang eines Strafgerichts Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes
erheben, und zwar auch nach Rechtskraft der Entscheidung sowie dann, wenn die berechtigten Personen in der
gesetzlichen Frist von einem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf keinen Gebrauch gemacht haben.

2. (1a)Auf Anregung des Rechtschutzbeauftragten kann die Generalprokuratur gegen die gesetzwidrige
Durchfuhrung einer Zwangsmafinahme durch die Kriminalpolizei oder die gesetzwidrige Anordnung einer
Zwangsmalnahme sowie eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft Gber die Beendigung des
Ermittlungsverfahrens Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes erheben, sofern die zur Einbringung
von Rechtsbehelfen Berechtigten einen solchen Rechtsbehelf nicht eingebracht haben oder ein solcher
Berechtigter nicht ermittelt werden konnte.

3. (2)Die Staatsanwaltschaften haben Falle, in denen sie eine Beschwerde fir erforderlich halten, von Amts wegen
den Oberstaatsanwaltschaften vorzulegen; diese entscheiden, ob die Falle an die Generalprokuratur weiter zu
leiten sind. Im Ubrigen ist jedermann berechtigt, die Erhebung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des
Gesetzes anzuregen.

In Kraft seit 01.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 23 StPO Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes
	StPO - Strafprozeßordnung 1975


